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- 42 Ns 1 Js 81838/10 -

In der Strafsache
gegen Cecile Lecomte u. a. 

wird beantragt,

das Urteil des Landgerichtes Stuttgart vom 21.06.2012 
einschließlich der der Entscheidung zugrunde liegenden 
Feststellungen aufzuheben und die Sache an eine andere 
Abteilung des Landgerichtes Stuttgart zurückzuverweisen.

Revisionsgründe:

Gerügt wird die Verletzung materiellen und formellen Rechts. Die getroffenen Fest-
stellungen und die Beweiswürdigungen rechtfertigen den Schuldspruch nicht.

1.  Strafantrag

Verfahrenshindernisse wie das Fehlen eines wirksamen Strafantrages sind von den 
Rechtsmittelgerichten – auch vom Revisionsgericht -  selbständig zu prüfen, und 
zwar nach den Grundsätzen des Freibeweises (BGHSt 16,164,166; 21,81; BGH bei 
Dallinger, NDR 1955, 143; OLG Köln, Urteil vom 10.06.1981 - 1 Ss 738/81).
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Demnach gilt: „... Für die Feststellung ihrer Voraussetzungen gelten also nicht die 
strengen Anforderungen, die die Strafprozeßordnung an den Beweis in der Schuld-  
und Straffrage stellt (§§ 243 ff StPO). Das Gericht braucht auf Beweisanträge nur 
einzugehen, soweit dies die Aufklärungspflicht gebietet; es ist insbesondere seinem 
pflichtgemäßen Ermessen überlassen, wie es sich die Überzeugung von den Voraus-
setzungen der Unverwertbarkeit verschaffen will. Daß die Grundsätze des Freibewei-
ses im Bereich der Verfahrensvoraussetzungen und Verfahrenshindernisse gelten, ist 
bereits allgemein anerkannt (vgl. RGSt 51, 72; 59, 313; 62, 262; BGH MDR 1955, 
527; NJW 1958, 392). Darüber hinaus hat das Reichsgericht auch ausgesprochen, daß 
es dem pflichtgemäßen Ermessen des Richters überlassen sei, wie er sich die Über-
zeugung von den Voraussetzungen für bestimmte Prozeßhandlungen verschaffen will, 
ohne insoweit in der Wahl der Beweismittel, in der Form der Beweiserhebung und in 
der Art ihrer Benutzung durch die §§ 243 ff StPO beschränkt zu sein (vgl. RGSt 38, 
323 für die Frage, ob ein Zeuge zu ermitteln ist; RGSt 56, 103 dafür, ob ein Zeuge ei-
desfähig und zu beeiden ist). ...“ (BGH, Urteil vom 28.06.1961 - 2 StR 154/61).

1.1 Verfahrenstatsachen

Im Protokoll der Hauptverhandlung ist Folgendes festgehalten worden:

„... Der Verteidiger Rechtsanwalt Döhmer übergab dem Gericht und dem Vertreter 
der Staatsanwaltschaft sein schriftlich verfasstes Plädoyer mit seinen Hilfsanträgen. 
Dieses wurde als Anlage I zum Protokoll genommen. ...“ (Seite 4 des Protokolls vom  
12.06.2012).

Bei der Anlage I handelt es sich um den Schriftsatz vom 23.05.2012, den der Vertei-
diger einschließlich der Beweisanträge in der Hauptverhandlung verlesen hat.

Glaubhaftmachung: 1. anwaltliche Versicherung des Unterzeichners,
2. dienstliche Erklärungen des Herrn Helwerth, Vor-

sitzender Richter am Landgericht Stuttgart,
3. UA 15.

Der verlesene Schriftsatz enthält folgenden Vortrag:

„... 
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Staatsanwaltschaft zurückzuweisen.

Hilfsweise wird beantragt,

die Angeklagte Cecile Lecomte frei zu sprechen.

Gründe:

Eine Verurteilung der Angeklagten Lecomte kommt nicht in Betracht. Das mit der 
Berufung angefochtene Urteil des Amtsgerichts Stuttgart ist unrichtig. 

I.
Es fehlt an einem wirksamen Strafantrag.

1.
Aufgrund des Ergebnisses der Hauptverhandlung ist davon auszugehen, dass der In-
haber des Hausrechts (Fischer StGB, 57. Auflage, Rz. 44 zu §122) keinen wirksamen 
Strafantrag stellte.

Eigentümerin des Gebäudes des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist mutmaßlich die Deut-
sche Bahn AG. Diese ist Inhaberin des Hausrechts. Sie stellte keinen Strafantrag.

Die Rolle der Teileigentumsgemeinschaft Am Hauptbahnhof konnte nicht geklärt 
werden. Im Vertrag vom 07./19.07.2010 (Bl. 89 ff) heißt es dazu:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Vertrag vom 07./19.07.2010 (Bl. 89 ff) in der Haupt-
verhandlung zu verlesen.

Der „Nordflügel“ steht nicht im Eigentum der Eigentümergemeinschaft. Eigentüme-
rin ist vielmehr die Deutsche Bahn AG.

Eigentümerin des öffentlichen Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes ist die Stadt Suttgart. 
Das folgt Vertrag vom 28.07.2010 (Bl. 83 ff), in dem die LHS ausdrücklich als Ei-
gentümerin bezeichnet wird.
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Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Vertrag vom 28.07.2010 (Bl. 83 ff) in der Hauptver-
handlung zu verlesen.

Die LHS ist und war Inhaberin des Hausrechts. Sie stellte keinen Strafantrag.

Die eigentlichen Eigentumsverhältnisse hätten durch einfache und naheliegende 
Schritte aufgeklärt werden können. Welche Hinderungsgründe bestanden haben 
könnten, die verfügbaren Grundbuchauszüge zum Gegenstand der Hauptverhandlung 
zu machen, ist nicht erkennbar.

2.
Die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG war zur Tatzeit und zum 
Zeitpunkt der Stellung des Strafantrages weder Mieterin noch Pächterin des für den 
Abriss bestimmten Gebäudes des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Zum Beweis dieser Tat-
sache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deut-
schen Bahn AG zu laden  und in der Hauptverhandlung 
als Zeugen zu vernehmen.

Das Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs stand nicht im Gemeingebrauch. 
Dementsprechend ist auf die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG  
kein Sondernutzungsrecht übertragen worden (vgl. Fischer StGB, 57. Auflage, Rz. 3 
zu § 123). Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deut-
schen Bahn AG zu laden  und in der Hauptverhandlung 
als Zeugen zu vernehmen.

Entsprechendes gilt für den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Zum Beweis dieser Tatsache 
wird beantragt,

den Oberbürgermeister der LHS zu laden  und in der 
Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

3.
In der Hauptverhandlung konnte nicht festgestellt werden, dass die Firma Wolff & 
Müller Spezialbau GmbH & Co. KG das Gebäude des Hauptbahnhofs und den abge-
grenzten Teil des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes tatsächlich benutzte. 
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Den Platz und den darauf befindlichen Bagger nutzten die  GL-Abbruch GmbH und 
womöglich die Firma IES GmbH & Co KG. Zum Beweis dieser Tatsache wird bean  -  
tragt,

Herr KOK Korn (Bl. 5 ff, 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) so-
wie die aktenkundigen Mitarbeiter GL-Abbruch GmbH 
(Bl. 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) zu laden  und in der 
Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

Eine reine tatsächliche Benutzung würde der den Antrag stellenden Firma Wolff & 
Müller Spezialbau GmbH & Co kein Hausrecht verleihen (Fischer, StGB, 25. Aufla-
ge, Rz. 3 zu § 123).

4.
Es kann keine Rede davon sein, dass der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & 
Co die Verwaltung des Bahnhofsgebäudes und des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes ob-
lag.

Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, könnte daraus kein Hausrecht abgeleitet 
werden. Haus- und Grundstücksverwalter haben in der Regel kein Hausrecht. Sie 
üben nicht die tatsächliche Sachherrschaft über das verwaltete Objekt aus. Dement-
sprechend kann die Verwalterstellung kein Hausrecht begründen.

Inhaberin der tatsächlichen Sachherrschaft an dem Bagger war die GL-Abbruch 
GmbH. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

Herr KOK Korn (Bl. 5 ff, 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) so-
wie die aktenkundigen Mitarbeiter GL-Abbruch GmbH 
(Bl. 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) zu laden  und in der 
Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

Die tatsächliche Sachherrschaft an den eingrenzten Flächen des  Kurt-Georg-Kiesin-
ger-Platzes übten die GL-Abbruch GmbH und womöglich die Firma IES GmbH & 
Co KG aus. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

Herr KOK Korn (Bl. 5 ff, 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) so-
wie die aktenkundigen Mitarbeiter GL-Abbruch GmbH 
(Bl. 30, 31, 32, 33, 34, 35 d.A.) zu laden  und in der 
Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

5.
Antragsberechtigt ist der Inhaber des Hausrechts. Dies ist hinsichtlich des Stuttgarter  
Hauptbahnhofs die Deutsche Bahn AG. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die 
Deutsche Bahn AG ihre Antragsbefugnis auf die DB Netz AG oder die DB Projekt-
bau GmbH übertragen hat, konnten in der Hauptverhandlung nicht gefunden werden 
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(siehe schon zur Ziffer 1.). 

Selbst wenn die Befugnis zur Ausübung des Hausrechts seitens der Deutschen Bahn 
AG auf die auf die DB Netz AG übertragen worden wäre, würde sich daraus nicht 
ohne weiteres eine Übertragung der Antragsbefugnis ergeben (Fischer StGB, 57. Auf-
lage, Rz. 44 zu §123 unter Hinweis auf OLG Brandenburg NJW 2002, 693).

Der Vertrag vom 07./19.07.2010 (Bl. 89 ff) bezieht sich auf eine Übertragung an die 
DB Netz AG.  Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Vertrag vom 07./19.07.2010 (Bl. 89 ff) in der Haupt-
verhandlung zu verlesen.

Diese ist nicht wirksam von der  DB Projektbau GmbH vertreten worden. Eine AG 
wird durch den Vorstand vertreten (§ 78 I 1 AktG). Mitglied des Vorstand kann nur 
eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person sein (§ 78 III 1 AktG). Die Ver-
tretung durch eine GmbH ist im Gesetz nicht vorgesehen. Das Vorliegen der Voraus-
setzungen einer gewillkürten und zulässigen Vertretung der DB Netz AG durch die  
DB Projektbau GmbH ergab die Hauptverhandlung nicht.

Eine ausreichende Übertragung der Antragsbefugnis auf die  Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co. KG lässt sich nicht erkennen. 

Die beiden Übergabeprotokolle vom 10.08.2010 (Bl. 95 f,  99 f d.A.) beziehen sich 
auf eine „Übergabe“ der DB Projektbau GmbH an die Firma Wolff & Müller Spezial-
bau GmbH & Co. KG. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die beiden Übergabeprotokolle vom 10.08.2010 (Bl. 95 f,  99 f 
d.A.) in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Eine Weiterleitung der Rechte aus dem Vertrag vom 07./19.07.2010 (Bl. 89 ff) durch 
die DB Netz AG an die DB Projektbau GmbH konnte nicht festgestellt werden. Am 
10.08.2010 handelte indes die  DB Projektbau GmbH im eigenen Namen und nicht in 
Vertretung der Inhaberin der Rechte, der Deutsche Bahn AG. Zum Beweis dieser Tat-
sache wird beantragt,

die beiden Übergabeprotokolle vom 10.08.2010 (Bl. 95 f,  99 f 
d.A.) in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Die Übertragung der Antragsbefugnis auf die  Firma Wolff & Müller Spezialbau 
GmbH & Co. KG kann insbesondere nicht aus dem Inhalt des Bauvertrages vom 
01.04.2010 hergeleitet werden. Mit diesem haben weder  DB Netz AG noch die DB 
Projektbau GmbH etwas zu tun. Vertragspartnerin der Firma Wolff & Müller Spezial-
bau GmbH & Co. KG war die DB Station & Service GmbH (Seite 1 des Bauvertra-
ges). Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,
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den Bauvertrages vom 01.04.2010 in der Hauptverhandlung zu 
verlesen.

Nur rein vorsorglich wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine GmbH ebenfalls 
nicht von einer GmbH – hier  DB Projektbau GmbH – vertreten werden kann (§§ 6 II 
1, 35 I 1). In dem Bauvertrag steht im übrigen kein Wort vom Hausrecht, dem Haus-
frieden, einem Strafantrag und dergleichen. Zum Beweis dieser Tatsache wird bean  -  
tragt,

den Bauvertrages vom 01.04.2010 in der Hauptverhandlung voll-
ständig zu verlesen.

6.
Die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG erhielt zu keinem Zeitpunkt 
das Hausrecht und die Strafantragsbefugnis für den Bagger und das Gelände, auf dem 
sich der Bagger befand.

Die  DB Projektbau GmbH war schon nicht Inhaberin der womöglich der DB Netz 
AG zustehenden Rechte. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der DB Netz AG 
zu laden  und in der Hauptverhandlung als Zeugen zu verneh-
men.

Außerdem lässt sich den beiden Übergabeprotokollen gerade keine Übertragung des 
Hausrechts entnehmen:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

beiden Übergabeprotokolle vom 10.08.2010 (Bl. 95 f,  99 f d.A.) 
in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Die Überlassung erfolgte ausschließlich Hinblick auf die vertragliche geschuldete 
Werkleistung, was so im Übergabeprotokoll nochmals ausdrücklich hervorgehoben 
worden ist. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

beiden Übergabeprotokolle vom 10.08.2010 (Bl. 95 f,  99 f d.A.) 
in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Das ist nachvollziehbar, weil die  DB Projektbau GmbH ihrerseits nicht Inhaberin des 
Hausrechts war und ist. Das belegt der Inhalt des Vermerks vom 04.06.2010, wo es 
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heißt:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Vermerk vom 04.06.2012 in der Hauptverhandlung zu verle-
sen.

Herr Plenter vertrat am 04.06.2012 die DB Projektbau GmbH, aber nicht die Deut-
sche Bahn AG, die DB Netz AG, die  DB Projektbau GmbH, die DB Station & Ser-
vice GmbH und die LHS. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Vermerk vom 04.06.2012 in der Hauptverhandlung zu verle-
sen.

Zu der avisierten Übertragung konnte es von vorne herein nicht kommen, weil ein 
„Bahnhofsmanager“ nicht Inhaber des Hausrechts ist und ihm zudem die Befugnis 
fehlt, dieses zu übertragen. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deutsche 
Bahn AG sowie der DB Netz AG zu laden  und in der Hauptver-
handlung als Zeugen zu vernehmen.

Hinsichtlich des Tatortes Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes und den Bagger wäre eine 
solche Übertragung seitens des „Bahnhofmanagers“ ohnehin ausgeschlossen gewe-
sen. 

Die 

ohne Datum und Angabe der Vertragspartner bestätigen die Einschätzung, dass eine 
Übertragung des Hausrechts nicht erfolgte. Dort heißt es:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,
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die Seite 4 der oben genannten Vorbemerkungen mit allgemeinen 
und technischen Angaben in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Von einer Übertragung des Hausrechts oder der Strafantragsbefugnis steht dort nichts 
(Seite 4). Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die Seite 4 der oben genannten Vorbemerkungen mit allgemeinen 
und technischen Angaben in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Dafür gab es Vorgaben tatsächlicher Art (Seite 6):

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die Seite 6 der oben genannten Vorbemerkungen mit allgemeinen 
und technischen Angaben in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Im Gegenteil verblieb das Hausrecht beim AG (Seite 6):

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die Seite 6 der oben genannten Vorbemerkungen mit allgemeinen 
und technischen Angaben in der Hauptverhandlung zu verlesen.

Der AG – es handelt sich um die DB Station & Service GmbH - behielt sich die  
Entscheidungen in diesem Bereich sogar ausdrücklich vor (Seite 20):

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die Seite 20 der oben genannten Vorbemerkungen mit allgemei-
nen und technischen Angaben in der Hauptverhandlung zu verle-
sen.

Aufgrund des Schreibens der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG 
vom 24.04.2012 ist gar davon auszugehen, dass ein etwa der Firma Wolff & Müller 
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Spezialbau GmbH & Co. KG zustehendes Hausrecht, dass nicht belegt ist, nicht bei 
ihr verblieb verblieb, sondern auf der Grundlage des Bauvertrages mit der DB Stati-
on & Service GmbH auf die GL Abbruch GmbH übertragen worden sein muss:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

das Schreiben der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & 
Co. KG vom 24.04.2012 in der Hauptverhandlung zu verlesen.

All dies zeigt eindrucksvoll, dass verschiedene Rechtspersönlichkeiten als Inhaber 
des Hausrechts und als strafantragsbefugt in Betracht kommen. Sicher kann indes 
nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung die  Firma Wolff & Müller Spezialbau 
GmbH & Co. KG als Inhaberin des Hausrechts ausgeschlossen werden.

7.
Anhaltspunkte dafür, dass die Stadt Stuttgart ihre Antragsbefugnis hinsichtlich des 
Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes auf die DB Netz AG oder die DB Projektbau GmbH 
übertragen haben könnte, gibt es nicht. 

Selbst wenn die Befugnis zur Ausübung des Hausrechts seitens der Stadt Stuttgart auf 
die auf die DB Netz AG übertragen worden wäre, würde sich daraus nicht ohne wei-
teres eine Übertragung der Antragsbefugnis ergeben (Fischer StGB, 57. Auflage, Rz. 
44 zu §123 unter Hinweis auf OLG Brandenburg NJW 2002, 693).

Eine Übertragung der Antragsbefugnis auf die  Firma Wolff & Müller Spezialbau 
GmbH & Co. KG erfolgte nicht.

Die Ausführungen zur Ziffer 5. gelten sinngemäß.

8.
In Betracht kommt, dass die Deutsche Bahn AG und/oder die Stadt Stuttgart die Stel-
lung des Strafantrages nachträglich gebilligt haben könnten (Fischer, StGB, 57. Auf-
lage, Rz, 44 zu §123). Solche Erklärungen liegen indes nicht vor.

9.
Bei der Deutschen Bahn AG handelt es sich um eine juristische Person. Eine solche 
kann antragsberechtigt sein. In diesen Fällen bestimmt sich die Befugnis zur Stellung 
des Strafantrages nach der gesetzlichen oder satzungsgemäßen Vertretungsregelung 
(Fischer StGB, 57. Auflage, Rz. 2a zu § 77).
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In der Hauptverhandlung konnten Feststellungen zu den satzungsgemäßen Vertre-
tungsregelungen nicht getroffen werden, weil der diesbezügliche Sachverhalt nicht 
aufgeklärt worden ist. Es ist daher davon auszugehen, dass die Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co. KG nicht befugt war, die Deutsche Bahn AG gesetzlich 
oder satzungsgemäß zu vertreten. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deutsche 
Bahn AG in der Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

Von Gesetzes wegen wird die  Deutsche Bahn AG vom Vorstand vertreten. Erklärun-
gen des Vorstandes lassen sich nicht feststellen.

Entsprechendes gilt für die LHS Stuttgart als juristische Person öffentlichen Rechts.

Geschlossene Delegationsketten lassen sich nicht feststellen:

Deutsche Bahn AG >  DB Netz AG > DB Projektbau GmbH >  Firma Wolff & Mül-
ler Spezialbau GmbH & Co. KG

LHS >  DB Netz AG > DB Projektbau GmbH >  Firma Wolff & Müller Spezialbau 
GmbH & Co. KG

10.
Die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG gab keine Erklärung in Ver-
tretung für die Deutsche Bahn AG ab. Ein Fall der Vertretung in der Erklärung liegt 
daher nicht vor.

Eine Vertretung im Willen wäre im vorliegenden Fall nicht möglich, weil es  nämlich 
nicht um vermögenswerte Rechtsgüter geht. Das Hausrecht ist Teilbereich der per-
sönlichen Handlungsfreiheit (Fischer, StGB, 57. Auflage, Rz. 2 zu §123), so dass eine 
Vertretung im Willen ausgeschlossen ist (Fischer, StGB, 57. Auflage, Rz. 22 zu §77).

Soweit die  DB Projektbau GmbH in dem im Hinblick auf das Verfahren konstruiert 
wirkenden Schreiben vom 19.04.2012 ausführt ...

liegt das als ziemlich neben der Sache. 

Nach den bisherigen, in der Hauptverhandlung getroffenen Feststellungen kann von 
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einer Vertretung in der Erklärung nicht ausgegangen werden. Für die Vertretung in 
der Erklärung würde zwar eine mündliche Beauftragung genügen. Unter Umständen 
hätte die Vollmacht gar nach Ablauf der Antragsfrist nachgewiesen werden können. 
Ein von einem Nichtberechtigten gestellter Antrag kann aber nicht durch nachträgli-
che Genehmigung wirksam werden (Fischer, StGB, 57. Auflage, Rz. 21 zu §77).

Daran ändern die im von einem starken Verfolgungsinteresse geprägten Schreiben 
der  DB Projektbau GmbH vom 19.04.2012 enthaltenen Ausführungen nichts, weil 
die  DB Projektbau GmbH als Inhaberin des Hausrechts ausscheidet und auch keine 
wirksamen Erklärungen für die Hausrechtsinhaber abgeben konnte und abgab. Zum 
Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deutschen 
Bahn AG sowie und den Oberbürgermeister der LHS zu laden  
und in der Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

Der Behauptung, der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG sei eine 
mündliche Vollmacht erteilt worden, fehlt jede Substanz. Es wird schon nicht mitge-
teilt, wann, wo, von wem und wem eine solche mündliche Vollmacht erteilt worden 
sein soll. Abgesehen davon wäre eine mündliche Vollmacht in einem höchstpersönli-
chen Bereich wie dem Hausrecht unwirksam. Der Bauvertrag vom 01.04.2010 ent-
hält nämlich in § 19 I eine Schriftformklausel:

Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Bauvertrages vom 01.04.2010 in der Hauptverhandlung zu 
verlesen.

Eine auf das Hausrecht  bezogene Ausnahme enthält die Schriftformklausel eben so 
wenig wie der gesamte Bauvertrag. Zum Beweis dieser Tatsache wird beantragt,

den Bauvertrages vom 01.04.2010 in der Hauptverhandlung zu 
verlesen.

11.
Das Hausrecht gehört als Teilbereich der persönlichen Handlungsfreiheit nicht zu den 
vermögenswerten Rechtsgütern. Die Deutsche Bahn AG und die LHS konnten daher 
nicht im Willen vertreten werden.  Dementsprechend hätte sich der Vorstand der 
Deutschen Bahn AG und der Oberbürgermeister der LHS mit der Frage befassen 
müssen, ob gegen die Angeklagten ein Strafantrag gestellt wird. Dazu konnten in der 
Hauptverhandlung in beiden Fällen keine Feststellungen getroffen werden. 
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Zu Gunsten der Angeklagten ist daher davon auszugehen, dass der Geschäftsführer 
der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG vor der Stellung des Strafan-
trages keinen Kontakt mit den Vorstandsmitgliedern bzw. dem Oberbürgermeister der 
LHS aufnahmen, um festzustellen, ob die Stellung der Strafanträge überhaupt dem 
Willen des Vorstandes der Deutschen Bahn AG bzw. der LHS entsprach. Zum Beweis 
dieser Tatsache wird beantragt,

die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deutschen 
Bahn AG sowie und den Oberbürgermeister der LHS zu laden  
und in der Hauptverhandlung als Zeugen zu vernehmen.

12.
Abschließend weist die Verteidigung darauf hin, dass das angefochtene Urteil sowohl 
in versammlungsrechtlicher als auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht keinen Be-
stand haben kann. Soweit es um die Protestversammlung auf dem Gelände des öf-
fentlichen Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes geht, waren diese Versammlungen durch das 
Grundrecht, sich friedlich unter freiem Himmel zu versammeln, gedeckt (Art. 8 GG). 
Auf die politischen Inhalte und den versammlungsrechtlichen Charakter ihrer Hand-
lungen wies die Angeklagte in mehreren Beweisanträgen hin. Die in der Hauptver-
handlung in Augenschein genommenen Videoaufzeichnungen belegen, dass es sich 
um eine politische Protestversammlung handelte, die nicht – rechtmäßig - aufgelöst 
worden ist.

13.
Die in diesem Schriftsatz gestellten Beweisanträge sind als Hilfsbeweisanträge zu 
verstehen. Sie werden für den Fall gestellt, dass die Berufungskammer den Eingangs 
gestellten Anträgen der Verteidigung nicht folgt. ...“

Mit den von der Verteidigung gestellten Hilfsbeweisanträgen ist das Gericht in den 
schriftlichen Urteilsgründen wie folgt umgegangen:

„... Die vom Verteidiger der Angeklagten Lecomte in der Berufungshauptverhand-
lung vom 12.06.2012 gestellten Hilfsbeweisanträge hat die Strafkammer ausnahms-
los abgelehnt.

Soweit die Verlesung des Besitzübertragungsvertrages vom 07./19.07.2010, des Be-
sitzübertragungsvertrages vom 28.07 .2010, der beiden Übergabeprotokolle vom 
10.08.2010 sowie des Bauvertrages vom 01.04.2010 - soweit es um die Vertragspart-
ner ging -, des Aktenvermerks vom 04.06.2010, der Seiten 4 und 6 der Vorbemerkung 
zur Ausschreibung mit allgemeinen und technischen Angaben und das Schreiben der 
Firma Wolff & Müller SpezialbauGmbH & Co.KG vom 24.04.2012 angeht, wurden 
diese Urkunden in der Berufungshauptverhandlung bereits verlesen und sind damit 
erledigt. Eine erneute Verlesung war zur Wahrheitsfindung nicht erforderlich.

Zu dem durch die Vernehmung des Zeugen KOK Korn unter Beweis gestellten
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Beweisthema wurde der Zeuge in der Berufungshauptverhandlung bereits vernom-
men. Durch ihn sind die behaupteten Tatsachen bereits erwiesen. Eine erneute Ver-
nehmung dieses Zeugen war zur Wahrheitsfindung nicht erforderlich.

Im Übrigen ist der Umstand, dass die tatsächliche Sachherrschaft an den eingegrenz-
ten Flächen des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes von der Firma GL-Abbruch GmbH 
und womöglich der Firma IS GmbH & Co.KG ausgeübt wurde, für die Frage, ob die 
Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG strafantragsberechtigt war, ohne 
Bedeutung, da die tatsächliche Sachherrschaft einen Besitz der letzteren Firma nicht 
ausschließt.

Dass im Bauvertrag vom 01.04.2010 kein Wort vom Hausrecht, Hausfrieden und 
Strafantrag steht, ist durch die Vernehmung des Zeugen Kostolnik bereits zur Über-
zeugung der Strafkammer bewiesen. Einer vollständigen Verlesung des Bauvertrages 
vom 01.04.2010 bedurfte es daher nicht mehr.

Soweit die Vernehmung der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der DB 
Netz AG zum Beweis dafür, dass die DB Projektbau GmbH schon nicht Inhaberin der 
womöglich der DB Netz AG zustehenden Rechte gewesen sei, beantragt wurde, war 
der Zeugenbeweis ein ungeeignetes Beweismittel. Der Beweisantrag zielt letztlich 
auf die Besitzverhältnisse an dem umzäunten Baustellengelände. Diese sind bereits 
auf andere Weise zur Überzeugung der Strafkammer bewiesen.

Ob sich aus einem Besitzrecht ein Hausrecht und/oder ein Strafantragsrecht ergibt, ist 
aber eine Rechtsfrage, die dem Zeugenbeweis nicht zugänglich ist.

Ob es zu einer 'anvisierten' Übertragung des Hausrechts von vorn herein nicht kom-
men konnte, weil ein 'Bahnhofsmanager' nicht Inhaber des Hausrechts ist und ihm 
zudem die Befugnis fehlt, dieses zu übertragen, ist für die Entscheidung des vorlie-
genden Falles ohne Bedeutung.

Abgesehen davon, ob es einen 'Bahnhofsmanager' überhaupt gibt und wer dies ist, 
und es völlig unklar ist, was dessen Befugnisse sind, hat ein 'Bahnhofsmanager' bei 
den von der Strafkammer zu beurteilenden Geschehnissen zu keinem Zeitpunkt mit-
gewirkt oder irgendwelche Rechte oder Befugnisse übertragen. Einer Vernehmung 
der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der DB Netz AG zu diesen Behaup-
tungen bedurfte es deshalb nicht.

Die durch Verlesung der Seite 20 der Vorbemerkungen zur Ausschreibung mit allge-
meinen und technischen Angaben unter Beweis gestellten Tatsache kann so behandelt 
werden, als sei sie wahr.

Im Übrigen hat der Umstand, dass die DB Stations- und Service GmbH sich Ent-
scheidungen, insbesondere auch hinsichtlich des Betretens der Baustelle durch Dritte, 
die nicht zu den Arbeitskräften des Auftragnehmers gehören, vorbehielt, mit einem 
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Strafantragsrecht unmittelbar nichts zu tun, zumal es in diesem Zusammenhang vor-
rangig um ein Informationsrecht des Auftraggebers ging.

Soweit durch den Antrag auf Verlesung des Bauvertrages vom 01.04.2010 unter Be-
weis gestellt wurde, dass dieser eine Schriftformklausel enthält und diese eine auf das 
Hausrecht bezogene Ausnahme nicht enthält, können diese Tatsachenbehauptungen 
ebenfalls so behandelt werden, als seien diese wahr.

Die durch die Vernehmung der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Deut-
schen Bahn AG bzw. des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Stuttgart unter 
Beweis gestellten Behauptungen hinsichtlich der Vertretungsverhältnisse und die dar-
an anknüpfende Behauptung, dass wegen mangelnder Vertretungsbefugnis ein Haus-
recht zur Übertragung von der DB Projektbau GmbH auf die Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co.KG nicht wirksam vorgenommen wurde, betrifft reine 
Rechtsfragen, die einem Zeugenbeweis nicht zugänglich sind. Im Übrigen aber ist 
durch die Beweisaufnahme auf andere Weise bereits geklärt, ob und inwieweit die 
DB Projektbau GmbH rechtlich befugt war, Rechte auf Dritte zu übertragen.

Soweit zum Beweis der Tatsache, dass der Geschäftsführer der Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co.KG vor Stellung seines Strafantrages weder Kontakt mit den 
Vorstandsmitgliedern der DB AG noch mit dem Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt Stuttgart hatte, die Vernehmung dieser Personen beantragt wurde, sind diese 
Tatsachen durch die Angaben des Zeugen Claus Kostolnik bereits erwiesen. Im Übri-
gen sind beide Beweisbehauptungen für die Entscheidung der Frage, ob der Zeuge 
Claus Kostolnik rechtswirksam Strafantrag stellen konnte, nicht relevant, da die Be-
rechtigung des Zeugen auf andere Weise zur Überzeugung der Strafkammer festge-
stellt ist. Auf Kontakte des Zeugen zur DB AG und der Landeshauptstadt Stuttgart 
kommt es deshalb nicht an. ...“

1.2 schriftliche Urteilsgründe

Die schriftlichen Urteilsgründe stehen im Widerspruch zu den Beweisbehauptungen 
der Verteidigung und den Ausführungen, mit denen die Hilfsbeweisanträge der Ver-
teidigung abgelehnt worden sind (UA 7 bis 9, 11, 12 bis 15):

„... Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 'Stuttgart 21' der DB Netz AG stand im
Spätsommer 2010 der Abriss des Nordflügels des Stuttgarter Hauptbahnhofs an. Da 
zur Durchführung der Abrissarbeiten vor dem Nordflügel gelegene und nicht im Ei-
gentum der DB Netz AG stehende Grundstücksteilflächen im Bereich des Kurt-Geor-
g-Kiesinger-Platzes benutzt werden mussten, ließ sich die DB Netz AG, vertreten
durch die von ihr bevollmächtigte DB Projektbau GmbH von der 'Teileigentumsge-
meinschaft Am Hauptbahnhof' am 07.07.2010 bzw. 19.07.2010 den Besitz von zwei 
Grundstücksteilflächen des Flurstücks 09079/3 und 0979/7 (Bl. 89 d.A.) und am 
28.07.2010 von der Landeshauptstadt Stuttgart den Besitz am Flurstück 436/1 (Kurt-
Georg-Kiesinger-Platz) (Bl. 83 d.A.) zum Zwecke der Durchführung der genehmig-
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ten Abrissarbeiten und der Erstellung eines unterirdischen Technikgebäudes übertra-
gen. In beiden Verträgen war u.a. geregelt, dass für den Zeitraum der Besitzübertra-
gung das Hausrecht an die DB Netz AG übertragen und diese zur Stellung von Straf-
anträgen ermächtigt wird. 

Die mit der Durchführung der eigentlichen Arbeiten und insbesondere auch der Bau-
aufsicht von der DB Netz AG und deren mit der Durchführung des operativen Ge-
schäfts betrauten Tochterfirmen DB Station und Service GmbH und DB Energie 
GmbH gemeinsam betraute und bevollmächtigte DB Projektbau GmbH vergab die
Abrissarbeiten am Nordflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs und die Errichtung ei-
nes unterirdischen Technikgebäudes an die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH
und Co.KG in Stuttgart und übertrug letzterer am 10.08.2010 den Besitz an den bei-
den oben genannten Teilflächen ausschließlich zur Erbringung der vertraglich verein-
barten Leistungen. Eine ausdrückliche Regelung der Wahrnehmung der Rechte
aus dem Hausrecht enthielt diese Besitzübergabevereinbarung nicht.

Im schriftlichen Bauvertrag zwischen der DB Station und Service GmbH, die sich
durch die von ihr bevollmächtigte DB Projektbau GmbH vertreten ließ, mit der Firma
Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG vom 01 .04.2010 bzw. 18.05.2010 (Bl. 
750 bls 762 d.A.) waren keine ausdrücklichen Regelungen bezüglich eines Haus-
rechts oder eines Strafantragsrechts getroffen worden. Letztere Firma war zu keinem 
Zeitpunkt Mieterin oder Pächterin der o.g. Grundstücksteilflächen. Auch war ihr kein
Sondernutzungsrecht an diesen Grundstücksflächen eingeräumt worden.

In den Vorbemerkungen zur Ausschreibung des Bauvorhabens, die Bestandteil des
Bauvertrages sind (Bl. 754 d.A.) wurde unter der Ziffer 3.2 (Anlage 1 zum HV-Proto-
koll vom 20.04.2012) bestimmt, dass die Baustellen während der gesamten Bauzeit 
zu sichern sind. Hierzu gehört die vollständige Einzäunung der Baustelleneinrich-
tungs- und Bedarfsflächen mit einem 2,0 m hohen Bauzaun - später einvernehmlich
abgeändert auf 3,0 m Höhe -. Gegen unbefugtes Betreten waren die Baustellenein-
richtungsflächen (BE) nach dem Vertrag mit einer verschließbaren Toranlage zu si-
chern und Unbefugten war das Betreten der Baustelle verboten. Die Vorbemerkungen
bestimmen weiter, das der AN (Auftragnehmer) zur Einhaltung dieser Forderung alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen hat und nicht berechtigt ist, Personen, die 
nicht in seinem Auftrag handeln oder sonst mit dem Bauvorhaben befasst sind, das 
Betreten zu gestatten, es sei denn, dass ein ausdrückliches Einverständnis des AG 
(Auftraggebers) vorliegt. Der AG ist danach berechtigt, nach seinem Ermessen Drit-
ten oder weiteren Auftragnehmern des AG, die im Zuge des Projektes 'Stuttgart 21' 
Leistungen erbringen, den Zutritt zu gestatten, sofern dadurch der Baustellenbetrieb 
nicht erheblich behindert wird.

An anderer Stelle heißt es: 'Gegen unbefugtes Betreten sind die BE-Flächen mit einer
verschließbaren Toranlage zu sichern', und: 'Verhandlungen und Gespräche mit
Dritten über die vorgesehenen Baumaßnahmen dürfen, soweit es sich nicht um vom
AN zu beschaffende Arbeits- und Lagerplätze, Zufahrtswege, Anschlüsse für Wasser
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und Energie oder um Baustoffe handelt, nur nach vorheriger Information und Zustim-
mung des AG bzw. der Bauüberwachung erfolgen. Dies gilt auch für das Betreten
der Baustelle durch Dritte, die nicht zu den Arbeitskräften des AN gehören' und
des Weiteren: 'Abschluss, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages (2.8. Ne-
benabreden) bedürfen grundsätzlich der Schriftform'.

Eine schriftliche Regelung des Hausrechts an den übertragenen Grundstücksteilflä-
chen und des Strafantragsrechts erfolgte nicht, weil die Vertragsparteien sich darin
einig waren und ohnehin davon ausgingen, dass diese Rechte während der Dauer
der Besitzübertragung der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG zuste-
hen sollten. Obwohl der damalige Polizeipräsident in Stuttgart bei einer Besprechung
den Führungsstabes 'Stuttgart 21' am 04.06.2010 (Anlage 2 zum HV-Protokoll vom
20.04.2012) darauf hingewiesen hatte, dass immer ein Ansprechpartner in technischer
und rechtlicher Sicht (Hausrechtsinhaber) vor Ort sein müsse und der die DB AG 
vertretende Leiter der Konzernsicherheit Hans-Hilmar Richte vorschlug, dass der
'Bahnhofsmanagel' das Hausrecht an den Zeugen Plenter von der DB Projektbau
GmbH übertragen solle, wurden schriftliche Regelungen insoweit erst nach den im
vorliegenden Verfahren abzuurteilenden Geschehnissen getroffen.

In der Folgezeit errichtete die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG um
die ihr überlassenen Grundstücksteilflächen im Bereich des Nordflügels des Stuttgar-
ter Hauptbahnhofs einen 3 m hohen Metallgitterzaun. Mit den eigentlichen Abbruch-
arbeiten betraute die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG als Subun-
ternehmerin die Firma GL-Abbruch GmbH in Esslingen am 26.06.2010. Dabei wur-
de vereinbart, dass die Grundlage des Angebots und Ausschreibungsbedingungen
der DB auch GL-Abbruch betreffen werden. Letztere hatte bis Ende August 2010 
einen Abbruchbagger in die eingezäunte Baustelle verbracht, der am Morgen des 
30.08.2010 bei den geplanten Abbrucharbeiten eingesetzt werden sollte. ...

Am Nachmittag des 30.08.2010 wurde durch den Zeugen Kostolnik, den damals al-
lein vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Firma Wolff & Müller Spezialbau
Beteiligungs GmbH - der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fa. Wolff & Mül-
ler Spezialbau GmbH & Co. KG - namens der Firma Wolff & Müller Spezialbau
GmbH & Co.KG Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt. ...

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stand für die Strafkammer aber zweifelsfrei 
fest, dass die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG am Tattage recht-
mäßigen Mitbesitz an den oben genannten, eingezäunten Grundstücksteilflächen hat-
te.

Zunächst war der Besitz an den entsprechenden Teilgrundstücksflächen von deren Ei-
gentümern, der Landeshauptstadt Stuttgart und der Teileigentumsgemeinschaft 'Am 
Hauptbahnhof' rechtswirksam auf die DB Netz AG übertragen worden. Dass diese 
sich in den Besitzübergabeverträgen durch die DB Projektbau GmbH vertreten ließ, 
berührt die Wirksamkeit der Verträge nicht, denn insoweit war, wie der leitende Pro-
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jektmanager der DB Projektbau GmbH - der Zeuge Alfons Plenter - in seiner Verneh-
mung einleuchtend und nachvollziehbar darlegte, die DB Projektbau GmbH von der 
DB Netz AG und deren beiden mit der Durchführung des operativen Geschäfts der 
DB Netz AG betrauten Tochterfirmen DB Station und Service GmbH und DB Ener-
gie GmbH gemeinsam mit der Projektierung, Durchführung sowie Leitung und
Überwachung des Projekts 'Stuttgart 21' beauftragt und in diesem Rahmen auch aus-
drücklich bevollmächtigt worden, bei allen notwendigen Durchführungsmaßnahmen,
darunter auch notwendigen Besitzübertragungen an den benötigten Baugrundstücks-
flächen für diese drei Auftraggeber als deren Vertreter zu handeln und/oder in diesem 
Rahmen auch im eigenen Namen mit Wirkung für und gegen die drei Auftraggeber 
zu handeln.

Die ruhigen, sachlichen Ausführungen des Zeugen waren einleuchtend und nachvoll-
ziehbar. Die Strafkammer sah auch keinen Anlass, am Wahrheitsgehalt der Angaben 
des Zeugen zu zweifeln.

Danach aber war die DB Projektbau GmbH als bevollmächtigte Vertreterin der DB 
Netz AG berechtigt, den Besitz an den oben genannten Teilgrundstücksflächen am 
10.08.2010 an die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG zu übertragen.

Wie sich aus den insoweit übereinstimmenden Bekundungen der Zeugen Alfons
Plenter (DB Projektbau GmbH), Claus Kostolnik (Firma Wolff & Müller Spezialbau 
Beteiligungs GmbH) sowie Thomas Escher und Edwin Sailer - letztere führten die 
Auftragsverhandlungen seitens der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & 
Co.KG - ergibt, wurde die Frage des Hausrechts oder die Wahrnehmung der Rechte 
aus dem Hausrecht an den Baugrundstücksflächen bei den Auftragsverhandlungen 
explizit nicht erörtert. Alle Zeugen bekundeten aber nachdrücklich, dass es aus ihrer 
Sicht zu keinem Zeitpunkt zweifelhaft gewesen sei, dass der Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co.KG während der Dauer der Besitzübertragung auch das 
Hausrecht und Strafantragsrecht zustehen sollte. Auch bekundeten diese Zeugen 
übereinstimmend und mit Nachdruck, dass dies für sie eine Selbstverständlichkeit
und bei solchen Projekten auch völlig üblich sei. Man habe deshalb jedenfalls bis zu 
den Vorfällen am 30.08.2010 keinen speziellen Regelungsbedarf gesehen.

Alle Zeugen bekundeten des Weiteren aber auch nachdrücklich und glaubhaft, dass es 
jedenfalls zu keinem Zeitpunkt vereinbart oder gewollt gewesen sei, dass sich die DB 
Projektbau GmbH oder die DB Netz AG und deren Tochtergesellschaften das Haus-
recht und das Strafantragsrecht vorbehalten wollten.

In diesem Zusammenhang schilderte insbesondere der Zeuge Escher anschaulich, 
dass sich die DB Projektbau GmbH auch nach den Geschehnissen vom 30.08.2010 
noch regelmäßig auf den Rechtsstandpunkt gestellt hatte, dass die Firma Wolff & 
Müller automatisch Hausrechtsinhaber war. Unabhängig davon, dass eine ausdrückli-
che schriftliche Regelung hinsichtlich des Hausrechts und eines Strafantragsrechts 
unterblieben ist, gelangte die Strafkammer auch unter Würdigung der vertraglichen 



- 19 - 

Vereinbarungen hinsichtlich der Absicherung der Baustelle und eines Informationsan-
spruchs und eines Zustimmungsrechts der DB Projektbau hinsichtlich des Betretens 
der Baustelle durch Dritte zu der Überzeugung, dass es zwischen den Vertragspartei-
en nicht gewollt war, dass das Hausrecht und ein Strafantragsrecht der Firma Wolff & 
Müller GmbH & Co.KG nicht zustehen sollte. Nach Überzeugung der Strafkammer 
sollte nach dem Willen der Beteiligten vielmehr genau das Gegenteil der Fall sein.

Dass der Zeuge Kostolnik als seinerzeit allein vertretungsberechtigter Geschäftsfüh-
rer der Firma Wolff & Müller Spezialbau Beteiligungs GmbH den Strafantrag am 
30.08.2010 für die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG unterschrie-
ben hat, berührt die Wirksamkeit des Strafantrags nicht, da ausweislich der in der Be-
rufungshauptverhandlung eingeführten Handelsregisterauszüge die Firma Wolff & 
Müller Spezialbau GmbH & Co.KG durch deren persönlich haftende Gesellschafterin 
- hier die Firma Wolff & Müller Spezialbau Beteiligungs GmbH - gesetzlich vertreten 
wird, und da der Zeuge Claus Kostolnik in seiner Eigenschaft als vertretungsberech-
tigter Geschäftsführer der Firma Wolff & Müller Spezialbau Beteiligungs GmbH des-
halb auch befugt war, auch die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG 
rechtlich zu vertreten.

Dass die mit der Durchführung der Abbrucharbeiten beauftragten Firmen GL-Ab-
bruch und Firma IES GmbH & Co.KG am 30.08.2010 die tatsächliche Sachherr-
schaft an den eingezäunten Baustellenflächen hatten, stellt die Strafantragsberechti-
gung der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG nicht in Frage.

Wie sich aus den überzeugenden und nachvollziehbaren Angaben der Zeugen Tho-
mas Escher und Edwin Sailer ebenfalls ergibt, war nie die Rede davon und auch nie 
beabsichtigt gewesen, an diese beiden Subunternehmungsfirmen das alleinige Besitz-
recht an dem betroffenen Baustellengrundstück zu übertragen, da dies den Interessen 
der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG und ihren vertraglich über-
nommenen Pflichten und hinsichtlich der Absicherung der Baustelle und des Betriebs 
der Baustelle sowie ihrer Überwachungsrechte zuwider gelaufen wäre. Gewollt war 
insoweit allenfalls ein untergeordneter Mitbesitz der Subunternehmungsfirmen. ...“

1.3 Stellungnahme

Diese Würdigungen sind nach Ansicht der Revision willkürlich. Mit einer nicht mehr 
nachvollziehbaren Interpretation der Angaben von Zeugen, die zu den den Be-
weisthemen nichts sagen konnten und wollten, möchte sich das Gericht über den In-
halt von Urkunden, die Gegenstand der Hauptverhandlung waren, hinwegsetzen. 

Die Gründe, die gegen das Ergebnis der Strafkammer sprechen, sind ausführlich im 
Schriftsatz vom 23.05.2012 unter Hinweis auf die einschlägigen Fundstellen in 
Rechtsprechung und Literatur dargelegt worden. Die tatsächliche Sachherrschaft, die 
tatsächliche Benutzung oder gar der bloße Mitbesitz verleihen kein Hausrecht und 
die Befugnis zur Stellung von Strafanträgen.
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Die Abwegigkeit der Annahmen des Berufungsgerichts folgt aus der Behandlung des 
Hilfsbeweisantrages des Mitverteidigers (Seite 4 des Protokolls vom 12.06.2012):

„... Der Verteidiger Rechtsanwalt Heiming beantragte hilfsweise zum Beweis der Tat-
sache, dass am Morgen des Tattages der Werkschutz der DB der Polizei durch auf-
schließen den Zutritt zu der Baustelle verschaffen musste, dass der Zeuge PB Baierle, 
zu laden über das Polizeirevier Fellbach (wenn er da noch ist), gehört werden 
soll. ...“

Die Bescheidung diese Hilfsbeweisantrages erfolgte im Urteil (UA 18):

„... Der vom Verteidiger des Angeklagten Kersting in der Berufungshauptverhand-
lung vom 12.06.2012 gestellte Hilfsbeweisantrag wurde abgelehnt, weil die behaup-
tete Tatsache durch die Aussage des Zeugen KOK Korn bereits erwiesen ist, und die-
se im Übrigen so behandelt werden kann, als sei diese wahr. ...“

Angeblich soll die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG am Tattage 
rechtmäßigen Mitbesitzerin der im Urteil genannten, eingezäunten Grundstücksteil-
flächen gewesen sein. Den unmittelbaren Besitz bzw. tatsächliche Sachherrschaft üb-
ten jedoch die Subunternehmen aus.  Die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & 
Co.KG konnte den unmittelbaren Besitz bzw. die tatsächliche Sachherrschaft  nicht 
einmal am Tattag ausüben. Die Schlüssel zum Gelände befanden sich  im Besitz des 
Werkschutzes der DB.

Rechtlich geklärt ist, dass der bloße „rechtmäßige Mitbesitz“ kein Hausrecht und kei-
ne Strafantragsbefugnis verleiht. Das kommt nur in Betracht, wenn so etwas aus-
drücklich geregelt ist (vgl. schon BGH, Urteil vom 14.07.1956 - V ZR 223/54; OLG 
Zweibrücken, Urteil vom 26.10.1988 - 2 UF 71/88; Urteil  AG Neuruppin, Urteil 
vom 04.12.2009 - 42 C 97/09).

Eine weitere Begründung erfolgt weiter unten.

2. Verletzung des § 244 III StPO (1049) 

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III StPO.

2.1 Verfahrenstatsachen

Die Angeklagte Lecomte verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgenden 
Beweisantrag (Anlage 3 zum Protokoll vom 20.04.2012):
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Im Protokoll heißt es dazu: „... Die Angeklagte Lecomte stellte für sich und den An-
geklagten Kersting den als Anlage 3 zum heutigen Hauptverhandlungsprotokoll ge-
nommenen Beweisantrag. ...“ (Seite 3 des Protokolls vom 20.04.2012).
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Diesen Beweisantrag beschied die Berufungskammer wie folgt (Seite 3 des Proto-
kolls vom 24.05.2012):

2.2 Würdigung

Die Angeklagte ist nicht der Ansicht, dass die Beweisbehauptung unerheblich ist. Die 
Bedeutung für das Verfahren ist schon im schriftlichen Beweisantrag dargelegt wor-
den. Bei der Protestaktion ging es nicht um ein 'befriedete Besitztum', sondern die 
vorübergehende Besetzung des Baggers, um kollektiv eine Meinung kund zu tun (sie-
he unten).

3. Verletzung des § 244 III StPO (1050) 

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III StPO.

3.1 Verfahrenstatsachen

Der Angeklagte Kersting verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgenden 
Beweisantrag (Anlage 4 zum Protokoll vom 20.04.2012):
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Im Protokoll vom 20.04.2012 ist dazu festgehalten worden: „... Der Angeklagte Kers-
ting stellte für sich und die Angeklagte Lecomte den als Anlage 4 zum heutigen 
Hauptverhandlungsprotokoll genommenen Beweisantrag. ...“ (Seite 4 des Protokolls 
vom 20.04.2012).

Die Berufungskammer beschied den Beweisantrag folgendermaßen (Seiten 4,5 des 
Protokolls vom 24.05.2012):
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3.2 Würdigung 

Es ging um eine Versammlung, die unter dem Schutz von Art. 8 GG stand. Diese 
fand auf dem Bagger statt. Welche Folgen die angeklagte Tathandlung für die Teil-
nehmer der nicht aufgelösten Versammlung hatte, ist allemal für den Straffolgenaus-
spruch von Bedeutung (dazu BGH, Urteil vom 07.11.2007 - 1 StR 164/07).  Das gilt 
um so mehr, als die Anklagte nicht damit zu rechnen brauchte, in Leib- und Lebens-
gefahr zu geraten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Anklagte sol-
che Nachteile bewusst in Kauf nahm. Mit einer nicht fachgerechten Räumung des 
Baggers musste die Anklagte nicht rechnen (siehe unten).

4. Verletzung des § 244 III StPO (1051)

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III StPO.

4. 1 Verfahrenstatsachen

Die Angeklagte Lecomte verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgenden 
Beweisantrag (Anlage 5 zum Protokoll vom 20.04.2012):
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Dazu heißt es im Protokoll vom 20.04.2012; „... Die Angeklagte Lecomte stellte für 
sich und den Angeklagten Kersting den als Anlage 5 zum heutigen Hauptverhand-
lungsprotokoll genommenen Beweisantrag. ...“

Die Berufungskammer lehnte den Beweisantrag mit folgender Begründung ab (Sei-
ten 5 des Protokolls vom 24.05.2012):

4.2 Würdigung

Die Bedeutung der Beweisbehauptung ist schon im Antrag selbst mitgeteilt worden. 
Das Vorliegen von Rechtfertigungs- und Strafausschließungsgründen musste die Be-
rufungskammer prüfen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, ob die klare und 
eindeutige Behauptung zutrifft, dass das Projekt S 21 den Schlossgarten zerstört.

Selbst wenn die Berufungskammer nicht in der Lage war, das Vorliegen von  Recht-
fertigungs- und Strafausschließungsgründen zu erkennen, ist die Beweisbehauptung 
für den Straffolgenausspruch von Bedeutung. Die Bedeutung der „Beweggründe und 
Ziele“ der Tat werden im Gesetz ausdrücklich als Strafzumessungsgründe genannt (§ 
46 II StGB). Mit den uneigennützigen Motiven und Zielen der Tat, den Schlossgarten 
zu bewahren, hätte sich das Gericht in jedem Fall befassen müssen (z.B. BGH, Be-
schluss vom 09.11.2006 - 5 StR 338/06). Solche kommen als Strafzumessungstatsa-
chen auch zugunsten des Täters in Betracht (siehe weiter unten).
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5. Verletzung des § 244 III, VI StPO (1052 ff)

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III, VI StPO.

5.1 Verfahrenstatsachen

Die Angeklagte Lecomte verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgende 
Beweisanträge (Anlage 6 zum Protokoll vom 20.04.2012):
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Die Berufungskammer lehnte diese insgesamt neun Beweisanträge mit folgenden Be-
gründungen ab (Seiten 4,5 des Protokolls vom 24.05.2012):
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5.2 Würdigung

Eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Beweisbehauptungen und den einzelnen 
Beweismitteln lässt der ablehnende Beschluss nicht erkennen. Die Relevanz der auf-
gestellten Beweisbehauptungen lässt sich dem Inhalt der Antragsschrift zweifelsfrei 
entnehmen, selbst wenn ihnen nur im Rahmen der Strafzumessung Bedeutung beige-
messen würde (siehe weiter unten).

6. Verletzung des § 244 III StPO (1057)

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III StPO.

6.1 Verfahrenstatsachen
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Die Angeklagte Lecomte verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgenden 
Beweisantrag (Anlage 7 zum Protokoll vom 20.04.2012):

Im Protokoll vom 20.04.2012 wird festgestellt: „... Die Angeklagte Lecomte stellte 
für sich und den Angeklagten Kersting den als Anlage 7 zum heutigen Hauptverhand-
lungsprotokoll genommenen Beweisantrag. ...“

Die Berufungskammer lehnte den Beweisantrag mit folgender Begründung ab (Seite 
4 des Protokolls vom 24.05.2012):
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6.2 Würdigung

Die Entscheidungserheblichkeit ist schon im Beweisantrag mitgeteilt worden. Die 
Beweisbehauptung, dass das Projekt S 21 die Luftqualität in der Stadt Stuttgart be-
einträchtigt, ist aus den genannten Gründen zumindest für die Strafzumessung von 
Bedeutung.

7. Verletzung des § 244 III StPO (1058 f)

Gerügt wird die Verletzung des § 244 III StPO.

7.1 Verfahrenstatsachen

Die Angeklagte verlas in der Hauptverhandlung vom 20.04.2012 folgende Beweisan-
träge (Anlage 8 des Protokolls vom 20.04.2012):
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Auf der Seite 4 des Protokolls heißt es dazu: 

„... Die Angeklagten Kersting und Lecomte stellten den als Anlage 8 zum heutigen 
Hauptverhandlungsprotokoll genommenen Beweisantrag. ...“

Das Berufungsgericht lehnte die Beweisanträge (Anlage 8) ab. Die Begründung dafür 
ist schon unter 5.1 dieser Revisionsbegründungsschrift mitgeteilt worden.

7.2 Würdigung

Die Bedeutung der Beweisbehauptungen für das Verfahren sind schon im Beweisan-
trag selbst aufgeführt worden.

Eine weitere Begründung erfolgt weiter unten.

8. Verletzung der §§ 123, 77 StGB

Gerügt wird die Verletzung materiellen Rechts.

8.1
Es ist schon ausgeführt worden, dass ein wirksamer Strafantrag nicht gestellt worden 
ist. Ein Hausfriedensbruch ist nicht begangen worden.

Ein rechtmäßiger „Mitbesitz an den oben genannten, eingezäunten Grundstücksteil-
flächen“ (UA 12) verleiht unter keinem denkbaren tatsächlichen und rechtlichen Ge-
sichtspunkt die Befugnis zur Stellung eines Strafantrages durch nur eine angebliche 
Mitbesitzerin.
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Im Schreiben vom 19.04.2012 wird ausführt, dass ...

Tatsächlich dienten diese Ausführungen dem untauglichen Versuch, doch noch eine 
Strafantragsbefugnis zugunsten der „Mitbesitzerin“ zu konstruieren.

Eine eigene Strafantragsbefugnis der „Mitbesitzerin“ lässt sich dem Inhalt des zitier-
ten Schreibens indes nicht entnehmen. 

Der Gebrauch der Worte „allgemeine Vollmachten“, „bevollmächtigt“, 
„schriftliche(n) Vollmacht“ und „eigenen Strafantrag“ lassen keinen Zweifel daran, 
dass die „Mitbesitzerin“, die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG al-
lenfalls berechtigt gewesen sein könnte, einen Strafantrag im Namen des Inhabers 
des Hausrechts zu stellen.

Eigentümerin des öffentlichen Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes ist die Stadt Suttgart. 
Sie erteilte eine solche Vollmacht nicht. Gegenteilige Feststellungen lassen sich den 
schriftlichen Urteilsgründen nicht entnehmen.

Die „Mitbesitzerin“,  die Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG stellte  
den Strafantrag im eigenen Namen und nicht im Namen der Stadt Stuttgart oder ei-
ner anderen juristischen oder natürlichen Person (Bl. 14 d.A.):

Siehe dazu auch die E-Mail Bl. 103 d.A.:



- 36 - 

Das Berufungsgericht lässt in den schriftlichen Urteilsgründen letztendlich offen, wer 
eigentlich Inhaber des Hausrechts war und ob dieses zur Zeit der Tat auf eine dritte 
Rechtspersönlichkeit übertragen worden ist:

Schriftliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Hausrecht gab es nicht (UA 
7 bis 9).

Hinsichtlich etwaiger  mündlicher Vereinbarungen enthält das Urteil keine weiteren 
Feststellungen, außer der Anregung, „dass der 'Bahnhofsmanager' das Hausrecht an 
den Zeugen Plenter von der DB Projektbau GmbH übertragen solle“ (UA 9).

Dies allein belegt, dass die Beteiligten ausdrücklich und analog zum Inhalt der be-
kannten, oben zitierten Schriftlichkeiten davon ausgingen, der Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co. KG stehe kein Hausrecht zu.

Die Ausführungen des Berufungsgerichts dazu sind nicht überzeugend:

„... Wie sich aus den insoweit übereinstimmenden Bekundungen der Zeugen Alfons
Plenter (DB Projektbau GmbH), Claus Kostolnik (Firma Wolff & Müller Spezialbau 
Beteiligungs GmbH) sowie Thomas Escher und Edwin Sailer - letztere führten die 
Auftragsverhandlungen seitens der Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & 
Co.KG - ergibt, wurde die Frage des Hausrechts oder die Wahrnehmung der Rechte 
aus dem Hausrecht an den Baugrundstücksflächen bei den Auftragsverhandlungen 
explizit nicht erörtert. Alle Zeugen bekundeten aber nachdrücklich, dass es aus ihrer 
Sicht zu keinem Zeitpunkt zweifelhaft gewesen sei, dass der Firma Wolff & Müller 
Spezialbau GmbH & Co.KG während der Dauer der Besitzübertragung auch das 
Hausrecht und Strafantragsrecht zustehen sollte. Auch bekundeten diese Zeugen 
übereinstimmend und mit Nachdruck, dass dies für sie eine Selbstverständlichkeit
und bei solchen Projekten auch völlig üblich sei. Man habe deshalb jedenfalls bis zu 
den Vorfällen am 30.08.2010 keinen speziellen Regelungsbedarf gesehen. Alle Zeu-
gen bekundeten des Weiteren aber auch nachdrücklich und glaubhaft, dass es jeden-
falls zu keinem Zeitpunkt vereinbart oder gewollt gewesen sei, dass sich die DB 
Projektbau GmbH oder die DB Netz AG und deren Tochtergesellschaften das Haus-
recht und das Strafantragsrecht vorbehalten wollten. In diesem Zusammenhang schil-
derte insbesondere der Zeuge Escher anschaulich, dass sich die DB Projektbau 
GmbH auch nach den Geschehnissen vom 30.08.2010 noch regelmäßig auf den 
Rechtsstandpunkt gestellt hatte, dass die Firma Wolff & Müller automatisch Haus-
rechtsinhaber war. Unabhängig davon, dass eine ausdrückliche schriftliche Regelung 
hinsichtlich des Hausrechts und eines Strafantragsrechts unterblieben ist, gelangte die
Strafkammer auch unter Würdigung der vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich
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der Absicherung der Baustelle und eines Informationsanspruchs und eines Zustim-
mungsrechts der DB Projektbau hinsichtlich des Betretens der Baustelle durch Dritte 
zu der Überzeugung, dass es zwischen den Vertragsparteien nicht gewollt war, dass 
das Hausrecht und ein Strafantragsrecht der Firma Wolff & Müller GmbH & Co.KG 
nicht zustehen sollte. Nach Überzeugung der Strafkammer sollte nach dem Willen 
der Beteiligten vielmehr genau das Gegenteil der Fall sein. ... Dass die mit der 
Durchführung der Abbrucharbeiten beauftragten Firmen GLAbbruch und Firma IES 
GmbH & Co.KG am 30.08.2010 die tatsächliche Sachherrschaft an den eingezäunten 
Baustellenflächen hatten, stellt die Strafantragsberechtigung der Firma Wolff & Mül-
ler Spezialbau GmbH & Co.KG nicht in Frage.Wie sich aus den überzeugenden und 
nachvollziehbaren Angaben der Zeugen Thomas Escher und Edwin Sailer ebenfalls 
ergibt, war nie die Rede davon und auch nie beabsichtigt gewesen, an diese beiden 
Subunternehmungsfirmen das alleinige Besitzrecht an dem betroffenen Baustellen-
grundstück zu übertragen, da dies den Interessen der Firma Wolff & Müller Spezial-
bau GmbH & Co.KG und ihren vertraglich übernommenen Pflichten und hinsichtlich 
der Absicherung der Baustelle und des Betriebs der Baustelle sowie ihrer Überwa-
chungsrechte zuwider gelaufen wäre. Gewollt war insoweit allenfalls ein untergeord-
neter Mitbesitz der Subunternehmungsfirmen. ...“

Diese Ausführungen sind widersprüchlich. Sie lassen sich mit dem Inhalt der in das 
Verfahren eingeführten Urkunden nicht vereinbaren.

Für das Hausrecht ist nicht maßgeblich, von was die Beteiligten, die über all dies zu 
keinem Zeitpunkt gesprochen haben sollen, nachträglich ausgegangen sind. Genau 
das Gegenteil von dem, von dem das Berufungsgericht angeblich überzeugt war, 
folgt aus der Anregung, „dass der 'Bahnhofsmanager' das Hausrecht an den Zeugen 
Plenter von der DB Projektbau GmbH übertragen solle“ (UA 9). Dies ist nicht ge-
schehen. Dennoch sollen die Beteiligten vor der Tat davon ausgegangen sein, dass 
der  Firma Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co.KG das Hausrecht gerade zuge-
standen haben soll. Wäre es tatsächlich so gewesen, hätte es keinen nachvollziehba-
ren Grund für die im Urteil festgestellte Anregung gegeben.

8.2
Der Kurt-Georg-Kiesinger-Platz steht zu 100 % im Eigentum der Stadt Stuttgart. Ein 
solcher Platz kann nicht durch Einfriedung zur versammlungsrechtsfreien und grund-
rechtsfreien Zone erklärt werden (BVerfG, Urteil vom 22.02.2011-  BvR 699/06).

Die Versammlung war nicht unfriedlich. 

Die Versammlungseigenschaft der  Besetzung des Baggers ist nicht zu verneinen, 
weil diese nicht angemeldet war. Der Schutz des Versammlungsgrundrechts gilt ins-
besondere auch für Spontanversammlungen, die ohne Einladung und Vorbereitung, 
ausgelöst durch einen akuten Anlass, stattfinden (BVerfGE 69, 315 (350f.).

Eine Versammlung kann unter dem Schutz von Art. 8 GG stehen, wenn sie sich an ei-
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nem Ort gebildet hat, an welchem die Veranstaltung hätte verboten werden können 
oder von vorne herein nicht erlaubt war. Eine Versammlung verliert grundsätzlich 
erst nach erfolgter rechtmäßiger Auflösung ihren Schutz durch Art. 8 GG (BVerfGE 
104, 92 (116 f.). Eine Auflösung der Versammlung ist nicht festgestellt.

Art. 8 GG gewährleistet den Grundrechtsträgern ein Selbstbestimmungsrecht über 
Ort, Zeitpunkt und Inhalt der Veranstaltung. BVerfGE 69, 315 (343 ff.). Die Bürger 
sollen damit selbst entscheiden können, wo sie ihr Anliegen, gegebenenfalls auch in 
Blick auf Bezüge zu bestimmten Orten oder Einrichtungen, am wirksamsten zur Gel-
tung bringen können (BVerfG, Urteil vom  22.02.2011- 1 BvR 699/06, Rn. 64.).

Mit der Besetzung des Baggers ist kein Selbstzweck verfolgt worden. Die symboli-
sche Behinderung der Fortsetzung der Bauarbeiten durch die Besetzung des Baggers 
als Protest gegen S21 lag ohne jeden Zweifel im Schutzbereich des Versammlungs-
rechts.

Das Vorliegen eines rechtswidrig begangenen Hausfriedensbruchs scheidet daher aus.

Das Berufungsgericht führt dazu aus:

„... Für eine Versammlung auf den eingezäunten und damit erkennbar für jeden Ver-
sammlungsteilnehmer deutlich für eine Nutzung durch die Öffentlichkeit gesperrten
Grundstücksflächen war der Schutzbereich von Artikel 8 GG von vornherein nicht
eröffnet, zumal durch die Einzäunung und die erkennbaren Baumaßnahmen deutlich
zu erkennen war, dass zu dem Grundstück nur Berechtigte Zutritt gewährt werden
sollte. ...“

Diese Ausführungen haben mit den anerkannten, versammlungsrechtlichen Grundsät-
zen nichts zu tun und richten sich mutmaßlich gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung (Art. 10 II, 11 II, 18, 21 II, 73 I Nr. 10 b, 87 a IV, 91). Art. 8 GG ge-
hört zu den in der Verfassung niedergelegten Grund- und Menschenrechten.

Für das Versammlungsrecht ist es vollkommen gleichgültig, ob eine im Gemeinei-
gentum stehende öffentliche Fläche wie der Kurt-Georg-Kiesinger-Platze – einem Al-
t-Nazi gewidmet, der im Februar 1933, wenige Wochen nach Hitlers Ernennung zum 
Reichskanzler Mitglied der NSDAP wurde (Mitgliedsnummer 2633930) - für die 
Nutzung durch die Öffentlichkeit gesperrt worden ist.

9. Sachrüge – Verletzung der §§ 34, 35 StGB

Den Angeklagten wurde die Rechtfertigung ihrer Handlung abgesprochen, obwohl 
sie sich in ihren Einlassungen sowie in Erklärungen, Beweisanträgen und den 
Schlussworten darauf bezogen hatten. In den schriftlichen Urteilsgründen wird dazu 
ausgeführt (UA 19):
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„... Soweit sich die Angeklagten darauf berufen, sich aus Gründen vorrangigen Um-
weltschutzinteressen in einem rechtfertigenden oder entschuldigenden Notstand be-
funden zu haben, liegen deren Voraussetzungen ersichtlich nicht vor. Abgesehen da-
von, dass die Angeklagten sich nur auf eine abstrakte, zum Tatzeitpunkt aber noch 
nicht konkrete Gefahrenlage für die Luft- und Klimaverhältnisse in Stuttgart berufen, 
ist auch nicht ersichtlich, dass die Baggerbesetzung die einzige Gefahrenabwehrmög-
lichkeit für die Angeklagten gewesen sein soll. Im Übrigen aber ging es den Ange-
klagten nach Überzeugung der Strafkammer nicht wirklich und vorrangig um die Ge-
fahrenabwehr, sondern in erster Linie um den Protest und letztlich auch die Verhinde-
rung des von ihnen abgelehnten Bauprojekts 'Stuttgart21'.  ...“

Dies Ausführungen sind widersprüchlich. Sie lassen sich mit anderen Urteilsfeststel-
lungen nicht in Einklang bringen (UA 9):

„... Für den frühen Morgenstunden des 30.08.2A10 gegen 4.30 Uhr fanden sich ca. 
35 Personen aus dem Umfeld der Stuttgart 21-Gegner vor dem eingezäunten Bauge-
lände beim Nordflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs ein. Im Rahmen einer mit der 
'Baumschützerinitiative' und 'Robin-Wood' abgesprochenen Aktion zur Besetzung des 
Baugeländes und Verhinderung der Abbrucharbeiten, hatten sich die beiden Ange-
klagten entschlossen, gegen den von ihnen als entgegenstehend erkannten Willen des 
Bauherren oder der DB AG in das abgezäunte und verschlossene Baugelände einzu-
dringen, den Bagger zu besteigen, sich dort fest zu machen, um mittels eines großen 
Transparents ihren Protest gegen das Bauprojekt 'Stuttgart 21' und den Abriss des 
Nordflügels des Stuttgarter Hauptbahnhofs zum Ausdruck zu bringen. ...“

Dass es den Angeklagten um die Abwehr der Gefahren, die von dem Projekt S 21 
weiterhin ausgehen, ging, folgt u.a. aus dem Inhalt der oben schon wörtlich zitierten 
Beweisanträge, die das Berufungsgericht allesamt ablehnte.

Wenn sich ein Angeklagter auf Rechtfertigungsgründe beruft, muss das Gericht diese 
überprüfen. Eine Verurteilung ist nur möglich, wenn nachgewiesen werden kann, 
dass die Rechtfertigungsgründe nicht zutreffen. Zumindest eines der im § 34 StGB 
benannten Kriterien muss nachgewiesenermaßen nicht erfüllt sein.

Diesem Anspruch wird der Urteilsspruch nicht gerecht. Die Beweisanträge, deren 
prozessuale Bedeutung der Nachweis von Gründen war, wonach ein rechtfertigender 
Notstand gegeben war, sind mit der Begründung 'für die Entscheidung ohne Bedeu-
tung' zurückgewiesen wurden.

In dieser Art zurückgewiesen wurden auch Beweisanträge zu den wenigen Kriterien 
des § 34 StGB, zu denen im Urteil dann Feststellungen getroffen wurden. Dass Fest-
stellungen zu Fragen getroffen wurden, zu denen Beweisanträge als 'ohne Bedeutung' 
zurückgewiesen wurden, ist ein Verstoß gegen formelles Recht und bereits benannt. 
Auch deshalb ist § 244 III StPO in den oben genannten Fällen verletzt.
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9.1
Im Urteil wird die Geeignetheit der Handlung der Angeklagten erst gar nicht geprüft.

Die Angeklagten hatten Beweisanträge gestellt, um die konkreten Gefährdungen, die 
von der Umsetzung des Projekts S 21 ausgehen, zu beweisen. Diese wurden als 'für 
die Entscheidung ohne Bedeutung' zurückgewiesen. Das Gericht verhinderte damit, 
dass die konkreten Gefahren nachgewiesen werden konnten. Feststellungen zu den 
monierten Gefahren konnte und wollte das Berufungsgericht nicht treffen.

9.2
Dem Inhalt der zitierten Beweisanträge der Angeklagten kann zweifelsfrei entnom-
men werden, dass sich die Angeklagten auf eine konkrete Gefahrenlage für die Luft- 
und Klimaverhältnisse in Stuttgart berufen haben. Das Gericht stufte die diesbezügli-
chen Beweisbehauptungen als bedeutungslos ein. Im Urteil wird dieses Vorgehen 
nachträglich und zu unrecht damit gerechtfertigt, es sei nur um abstrakte, zukünftige 
Gefahren gegangen. Ein Handelnder muss jedoch mit seiner Notstandshandlung nicht 
zuwarten, bis sich die abzuwehrende Gefahr schon realisiert hat.

9.3
Im Urteil finden sich keine Feststellungen zur Angemessenheit der Tat. Das ist 
rechtsfehlerhaft.

Die Besetzung des Baggers war ein angemessenes Mittel zur Abwehr der unter Be-
weis gestellten Gefahren. 

Dazu stellten die Angeklagten die oben zitierten Beweisanträge. Das Berufungsge-
richt behauptete, die Beweisbehauptungen seien für die Entscheidung ohne Bedeu-
tung. Rechtlich ist das nicht haltbar.

Das Berufungsgericht macht sich nicht einmal die Mühe, ein denkbares Alternativ-
verfahren auch nur allgemein darzustellen. Konkrete Handlungsmöglichkeiten blei-
ben ungeprüft und werden nicht genannt. Der Angeklagten hatten bestritten, dass die 
gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind, und die Nichtbeachtung geltender 
Gesetze im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Projekts S 21 unter 
Beweis gestellt.

9.4
Feststellungen zu den Gefahren, die von dem Projekt S 21 ausgehen, enthält das 
schriftliche Urteil des Berufungsgerichts nicht. Das Berufungsgericht war rechtsfeh-
lerhaft der Ansicht, es könne entgegen dem Inhalt der abgelehnten Beweisanträge im 
Urteil offen lassen, ob von dem Projekt S 21 die von den Angeklagten vorgetragenen 
Gefahren ausgehen.

Der Umgang mit den umfangreich vorgetragenen Rechtfertigungsgründen durch das 
Gericht zeigt, dass keine stichhaltigen Argumente oder Beweise vorlagen, wonach  
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ein rechtfertigender Notstand nicht vorlag. Das Gericht hat sich selbst den Weg ver-
baut, dazu die notwendigen Feststellungen treffen zu können, in dem es ausnahmslos 
alle genau dazu gestellten Beweisanträge als 'für die Entscheidung ohne Bedeutung' 
abgelehnte. 

9.5
Zur Tatzeit lag eine Notstandlage vor.

Dazu, welche geschützten Rechtsgüter betroffen sind, enthält das angefochtene Urteil 
keine bzw. nur unzureichende Feststellungen, weil das Tatgericht den Sachverhalt 
mutwillig nicht aufklärte. Betroffen sind die Rechtsgüter Leben, Leib, Freiheit, Ei-
gentum andere schutzwürdige und schutzbedürftige Rechtsgüter. Zu den geschützten 
Rechtsgütern gehören auch Rechtsgüter der Allgemeinheit (Tröndle/Fischer, StGB, 
54. A., Rz. 3a zu § 34 – Volksgesundheit, Umwelt u.a.).

Einer Vielzahl dieser Rechtsgüter droht weiterhin eine gegenwärtige Gefahr. Die 
dazu vom Tatgericht getroffenen Feststellungen sind unzureichend, weil sie gänzlich 
fehlen, und verfahrensfehlerhaft, weil die Beweisanträge der Angeklagten zu diesem 
Tatbestandsmerkmal zu unrecht zurückgewiesen worden sind.

Die Notstandshandlung war erforderlich. Sie war das geeignete, sicherste und mildes-
te Mittel im Hinblick auf die Abwendung der Gefahren. Dem Tatgericht fiel dazu 
nichts ein. Andere – geeignete - Mittel zeigte das Tatgericht im schriftlichen Urteil 
nicht auf. Tatsächlich standen andere Mittel auf diesem Gebiet nicht zur Verfügung, 
was die Angeklagten in ihren – abgelehnten - Beweisanträgen detailreich ausgeführt 
haben.

Von einem wesentlichen Überwiegen der bedrohten Interessen gegenüber dem  be-
einträchtigten Interesse ist auszugehen, weil im schriftlichen Urteil dazu keine ge-
genteiligen Feststellungen getroffen werden.

Das von den Angeklagten angewandte Mittel war sozialethisch angemessen. Höher-
wertige Rechtsgüter wurden nicht beeinträchtigt. Eine mildere Eingriffshandlung 
stand nicht zur Verfügung. Ein Abwarten bis zum Eintritt der vorgetragenen Gefahren 
war den Angeklagten nicht zuzumuten. Gegenteilige Feststellungen dazu traf das Tat-
gericht in den schriftlichen Urteilsgründen nicht.

Konkrete Feststellungen zum Gefahrabwendungswillen der Angeklagten enthält das 
schriftliche Urteil nicht. Willkürlich und verfahrensfehlerhaft wird den Angeklagten 
insoweit ein unrichtiges Motiv unterstellt, wobei die schriftlichen Urteilsgründe dazu 
in sich widersprüchlich sind. Das konnte oben bereits mehrfach aufgezeigt werden.

Letztlich kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Angeklagten in Kenntnis und 
aufgrund der rechtfertigen und substantiiert dargelegten Sachlage aktiv geworden 
sind.
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Das Tatgericht hat das Vorliegen eines entschuldigenden Notstandes nicht geprüft, 
obwohl dazu Veranlassung bestand. Die Angeklagten wollte auch eine Gefahr für 
sich abwenden (§ 35 StGB).

10. Sachrüge – Verletzung der §§ 16, 17 StGB

Dem Inhalt der schriftlichen Urteilsgründe kann nicht entnommen werden, dass sich 
das Gericht überhaupt mit der Frage des Vorliegens eines Irrtums über die Rechts-
widrigkeit der Tat und seiner Rechtsfolgen auseinandersetzte.

Nach den Einlassungen der Angeklagten, die sich aus dem Inhalt ihre Beweisanträge 
ergaben, und der insoweit allerdings widersprüchlichen schriftlichen Urteilsgründe 
lag die Annahme einer subjektiv rechtstreuen Motivation nahe. Nach den intensiven 
und umfangreichen Recherchen der Angeklagten springt förmlich ins Auge, dass sie  
irrig vom Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen eines rechtlich anerkannten 
Rechtfertigungsgrundes ausgingen. Aus ihrer vielfach dokumentierten Sicht lagen die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 34 StGB zweifellos vor. 

Da sämtliche dahingehende Beweisanträge verfahrensfehlerhaft als 'für die Entschei-
dung ohne Bedeutung' abgelehnt worden sind, konnte sachlich nicht überprüft wer-
den, inwieweit die Annahmen der Angeklagten zu den tatsächlichen Voraussetzungen 
des Notstandes begründet  waren.

Dieser Fehler setzt sich im schriftlichen Urteil fort. Denn dieses enthält keine  Fest-
stellungen und Ausführungen zur Frage des Vorliegens eines Irrtums über die Annah-
me der tatsächlichen Voraussetzungen von Rechtfertigungsgründen. Es stellt lediglich 
– wie aufgezeigt aufgrund eines rechtsfehlerhaft nicht aufgeklärten Sachverhaltes – 
fest, dass die Angeklagten sich nicht auf einen rechtfertigenden Notstand berufen 
können. Eine den Erfordernissen des § 267 II StPO genügende Begründung dafür 
fehlt.

Bei einem Erlaubnistatbestandsirrtum ist entweder § 16 StGB (h.M. - Schuldtheorie 
oder Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen) oder § 17 StGB (abzulehnende 
strenge Schuldtheorie) anzuwenden. Im letzteren Fall, lässt sich den schriftlichen Ur-
teilsgründen nicht entnehmen, aufgrund welcher tatsächlicher Umstände die Ange-
klagten im Hinblick auf ihre umfangreichen Recherchen und deren Ergebnisse ihren  
Irrtum hätte vermeiden können.

Der Irrtum ist vermeidbar, wenn der Täter bei gehöriger Anspannung seines Gewis-
sens das Unrecht hätte erkennen können bzw. wenn dem Täter sein Vorhaben unter 
Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und Kenntnisse hätte Anlass geben müssen, 
über dessen Rechtswidrigkeit nachzudenken oder sich zu erkundigen, und er auf die-
sem Wege zur Einsicht gekommen wäre (BayObLG 08.09.1988 - RReg. 5 St 96/88). 
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Die Angeklagten beließen es nicht dabei, ihr Gewissen anzuspannen. Sie führten viel-
mehr vor der Tatausführung – allerdings nicht mit dem Ziel der Tatausführung - die 
reichlich dokumentierten umfangreichen Recherchen durch. Sie nutzten ersichtlich 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten und gelangte nach einer umfangreichen Vorarbeit zu 
der sachlich begründeten Überzeugung, dass in Bezug auf das auf das Projekt S 21 
zur Tatzeit eine Notstandsituation vorlag. Den Angeklagten kann nach Maßgabe ihrer 
ausgesprochen gewissenhaften und in den Beweisanträgen dokumentierten Vorarbei-
ten nicht zur Last gelegt werden, sie seien ihrer Erkundigungspflicht nicht nachge-
kommen. Auf welchem Wege die  Angeklagten zu einer anderen Einsicht hätten ge-
langen können, lässt sich den schriftlichen Urteilsgründen nicht entnehmen (§ 267 II 
StPO: Waren in der Verhandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Umstände 
behauptet worden, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder erhöhen, so 
müssen die Urteilsgründe sich darüber aussprechen, ob diese Umstände für festge-
stellt oder für nicht festgestellt erachtet werden. Dazu gehören auch Rechtfertigungs-, 
Schuld- und Strafauschließungsgründe, Meyer-Goßner, StPO, 50 A. Rz. 15 zu § 267).

11. Sachrüge – Verletzung der § 46 StGB

Die von den Angeklagten unter Beweis gestellten Themen waren zweifellos auch für 
die Strafzumessung von maßgeblicher Bedeutung.

Für den Fall, dass die von Angeklagten unter Beweis gestellten Tatsachen zur Über-
zeugung des Tatgerichts hätten festgestellt werden können, wäre die Verhängung ei-
ner Geldstrafe in der ausgeurteilten Höhe nicht in Betracht gekommen. 

Durch die Tat brachten die Angeklagten nämlich keine eigennützige kriminelle Ener-
gie zum Ausdruck. Sie wollten weder sich noch Dritten irgendwelche materiellen 
oder immateriellen Vorteile verschaffen. Sie handelten vielmehr uneigennützig und 
gemeinnützig, um von der Allgemeinheit Schaden abzuwenden.

Wegen der weiteren Einzelheiten verweist die Angeklagte auf den Inhalt der schon 
zitierten Beweisanträge. 

D Ö H M E R
Rechtsanwalt


